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Zwanzigster Abschnitt 
Raub und Erpressung

§249

(1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter 
Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Ge
fahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche 
Sache einem anderen
in der Absicht wegnimmt, sich dieselbe rechtswidrig 
zuzueignen,
wird wegen Raubes mit Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr bestraft.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
ein.

§250

(1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist 
zu erkennen, wenn

1. der Räuber oder einer der Teilnehmer am Rau
be bei Begehung der Tat Waffen bei sich führt;

2. zu dem Raube mehrere mit wirken, welche sich 
zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl 
verbunden haben;

3. der Raub auf einem öffentlichen Weg, einer 
Straße, einer Eisenbahn, einem öffentlichen Platz, auf 
offener See oder einer Wasserstraße begangen wird 
oder

4. der Raub zur Nachtzeit in einem bewohnten 
Gebäude begangen wird, in welches sich der Täter 
zur Begehung eines Raubes oder Diebstahls einge
schlichen oder sich gewaltsam Eingang verschafft oder 
in welchem er sich in gleicher Absicht verborgen hatte.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren ein.

§251
Mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren oder 

mit lebenslanger Freiheitsstrafe wird der Räuber be
straft, wenn bei dem Raub ein Mensch gemartert oder 
durch die gegen ihn verübte Gewalt eine schwere 
Körperverletzung oder der Tod desselben verursacht 
worden ist.

3. Kapitel 
Straftaten gegen die Persönlichkeit

2. Abschnitt 
Straftaten gegen Freiheit und Würde des Menschen

§ 126
Raub

(1) Wer mit Gewalt gegen einen Menschen oder 
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leben 
oder Gesundheit im sozialistischen, persönlichen oder 
privaten Eigentum stehende Sachen wegnimmt . . . 
(bei § 252 StGB West),

wird mit Freiheitstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 128 
Schwere Fälle

(1) In schweren Fällen des Raubes oder der Er
pressung wird der Täter mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Ein schwerer 
Fall liegt vor, wenn

1. die Tat unter Verwendung von Waffen oder 
anderen Gegenständen, die als Waffe benutzt werden, 
begangen wird;

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich began
gen wird, die sich zusammengeschlossen haben, um 
unter Gewaltanwendung Verbrechen gegen die Person 
zu begehen;

4. der Täter mehrfach eine Straftat nach den §§126 
oder 127 begangen hat oder bereits wegen einer 
solchen Straftat bestraft ist.

3. durch die Tat eine schwere Körperverletzung 
fahrlässig verursacht wird;

(2) Wer durch die Tat den Tod des Opfers fahr
lässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
fünf Jahren bestraft.


